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Kerzen, welche vor Reliquien und Heiligenbildern angezündetwerden, Aaus Wach  — ſein müſſen, darüber hat die Kirche keine
Vorſchriften erlaſſen, ſondern beſtimmt, daß bei Expoſitionder Reliquien „duo jumina“ vor denſelben aufgeſtellt werden
ſollen. Für die Beleuchtung In der 2 können unbedenklichGas, Oellampen, Stearin oder Unſchlittkerzen angezünde werden
Was aber jene Kerzen anbelangt, die aus Holz, Porzellan,éch 2e angefertigt ind, mit Oel angefü  7 bder deren

kleinere Kerzen aus Wachs angebracht werden, ſo iehtJedermann ein, daß olche dem kirchlichen Geiſte wenig ent—
ſprechen, weil ſie unwahr ſind, ud vorſtellen, was
ſie nicht ſind Das nämliche Urtheil müſſen wir auch fällenüher den Gebrauch, die Kerzen der Akolithen oder auch die
Altarkerzen nach Art der Grab und Wagenlaternen mit einer
Schutzvorrichtung aus las zu umgeben. Auch dies iſt eine
anſtoßerregende, dem kirchlichen Geiſte minder entſprechendeNeuerung. Die Uebelſtände de Abträufelns und Umherſpritzensdes Wachſes werden El vermieden, enn die Kerzen ordent
lich und Aaus reinem achſe bereitet In und die Meßner ihreSchuldigkeit thun. Die Beſchmutzung des Altar  U nde Iu den
meiſten Fällen ur ungeſchicktes Anzünden
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NIV (Familien⸗Auskünfte zur zeitlichen Militaär

befreiung.) Die „Inſtruction zuL Ausführung des zehr⸗geſetzes“ enthält Unter dem Titel
Documentirung) des Anſpruches auf die zeitlicheBe erungFolgendes

— Die Auskunft über den Familienſtand iſt nachdem Muſter VIII 3u iefern
ann der Tag der Geburt oder der Todestag eines bder

des anderen Familiengliedes durch den die Auskünfte Über den
Familienſtand ausfertigenden Matrikenführer nicht angegebenwerden, weil ern oder da andere Familienglied In einer
anderen Pfarre geboren, beziehungsweiſe geſtorben iſt, ſo müſ Een

Angaben, ſofern ſie nach dem de Wehrge etzes und

Den Reclamationen, ſowie dem Anſuchen die Enthebung von

lagen, die Gebührenfreiheit 3u Auch ecurf
der Präſenzdienſtpflicht aus geſetzlichen Gründen, kommt, ſammt deren Bei

derlei Eingaben ind gebührenfrei.
gegen die Entſcheidung

— über
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den Beſtimmungen de 38 dieſer Inſtruction entſcheidend ſind,
urch beſondere Geburts— oder Todtenſcheine der betreffenden
Matrikenführer nachgewieſen werden

Solcher Anmerkungen, welche den we verfolgen, indireet
auf die Entſcheidung der Stellungs-Commiſſion zu wirken,
haben ſich die Matrikenführer zu enthalten.

Im Intereſſe jüngerer Pfarrſeelſorger, zumal ſolcher auf
abgelegenen, kleineren Land⸗Seelſorgſtationen, wo oft Mangel an
diverſen Formularien rſcht wird das Im genannten Paragraphe
erwähnte Formular Uſter) III hier genau nach orſchri
der Inſtruction eigeſe und zur beſſeren Orientierung auch
ausgefüllt.

Auskünfte
aus den Tauf (Geburts⸗), Trauungs⸗ und Sterhe-Matriken U  ber
die Familie des Gregor Maurer, au Nr 3. in der Ortſchaft
Au, Gemeinde Zell

Quf. oder Vor-—
Familien: und Tag, obna Trau— Unſt, Gewerbe, Tag, Monat

IIII VIII
auch ſon Aund Jahr ungs-— Religion ſonſtiger Lebens— des twaige—2. Anmerkung

ſtiger Beiname der Geburt Jahr heruf A  (bens

SEJuli Prern Kleinhäusler und!Maurer Gregor 1822
1855 röm. RDRRRDRDRRS  SchuhmacherkathMaurer Anna ärz Gattin des — Mai

geb neder Obigen 1881

deren Kinder Febr. dto 0 Cai
Maurer Anna 5 1856  ..

16. März Handlungs— Klara Bauer.
vereblicht mit

Maurer Joſef 1857 Commis bt in Wels. dto

V  nner  7  —  2 Lebt beimMaurer Nar dto Schuhmacher Vater1862
Maurer Marie 11 — —  Juni dto1864 Dienſtmag Beim Vater

Pfarramt Zell —.  nner  2 1882.
Für die vollſtänd

6 Uebereinſtimmung mit den Matriken

. ohann Lehner,
Pfarrer.
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iſt ſelbſtverſtändlich, daß der Matrikenführer jene
eburts  2  2 Trauungs⸗ und Sterbedaten einſetzen darf, die
Aus den Matriken ſeiner Seelſorgsſtation 3U beweiſen vermag.
Nicht außer Acht 3 laſſen iſt auch die Alinea des Citierten

39, wonach Anmerkungen 3u vermeiden In welche in
direet auf die Entſcheidung der Stellungs-Commiſſion wirken
trachten; S geht alſo nicht an, In der Rubrik „Anmerkung“

über Armuth, Leumund, Körpergebrechen U dgl ein⸗
zuſetzen

Im Intereſſe gewiß nicht weniger Pfarrſeelſorger aber iſt
hiebei noch ein anderer Umſtand 3u erwähnen.

Die dem Eingangs angeführten Titel unter dem Aſteriskus
beigefügte Anmerkung, daß den Reclamationen, Anſuchen ſamm
deren „Beilagen“ die „Gebührenfreiheit“ zukomme, hat
ielfach die Meinung veranlaßt, daß die Matrikenführer dieſe
„Familienauskünfte“ unentg eltlich (gratis) zu verfaſſen aben,
alſo nich berechtigt ſeien, dafür eine ahlung 3u fordern, eine
„Gebühr“ einzuheben.

Dem ſt aber N ſo Eine Bezirkshauptmann⸗
aft In Böhmen (Utete da Wort „Gebührenfreiheit“ Im
mehrgenannten 8 39 dahin, daß bei dieſen Auskünften weder
Stempel verwendet, noch eine Schreibgebühr den
arteien abgenommen werden dürfe

Ueber eine geſtellte Anfrage hat nun die Statthalterei
In Böhmen, mit Erlaß vom Uli 1872 Nr Nach
ſtehendes mitgetheilt

„Das iniſterium des Innern hat mit dem
Erlaſſe 24 Uli 1872, Zahl 9902, über die unterm
I J Zahl 2101, angeregte rage über die Zu

läſſigkeit der Abnahme einer Schreibgebühr für die Ausfertigung
der Im 39 der Inſtruction zur Ausführung des Wehrgeſetzes
vorgeſchriebenen Matriken⸗Auskünfte auf den Sub Nor 21 der
achtrags Verordnungen Heeresergänzungs Geſetze vom
Jahre 1858 abgedruckten und hier anwendharen Erlaß des
Miniſteriums für Ultu und Unterricht A3 1860,
Zahl 35.0, aufmerkſam gemacht, wornach Ar die Verabfolgung
dieſer Auskünfte, wenngleich dieſelben mehrere zu einer ud der⸗
ſelben Familie gehörige Perſonen umfaſſen, von den Au  8
künfte benöthigenden Privatperſonen nur die einfache für die
Ausſtellung eines Matrilenſcheines zuläſſige Gebühr gefordert
werden darf Dieſe Gebühr darf aber In keinem Falle,

von nicht Aarmen Parteien umfaſſendere dieſer
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Art benöthigt werden, den Betrag von Gulden überſteigen,
während die in ede ſtehenden Auskünfte Parteien ganz
unentgeltlich auszuſtellen ſind.“

Es darf alſo für die „Verabfolgung dieſer U
künfte von den dieſelben benöthigenden Privat⸗
perſonen eine Gebühr gefordert werden. Nur
„Armen  40 arteien ſind dieſelben „unentgeltlich“ auszu⸗
ſtellen. Eine Directive dafür, welche Parteien In dieſer ache
al „arm anzuſehen ſeien, iſt b nicht egeben; da ſich e
doch der angezogene Miniſterial-Erlaß an eine im Stolpatente
enthaltene Beſtimmung anlehnt, iudem er ſagt, eS Urfe
die einfache, fi  II die Ausſtellung eines Matrikenſcheines zu läſſige
Gebühr gefordert werden: ſo dürfte nall Qum einen
hun, enn hier da Wort „arm! ebenfalls In jenem
Sinne nimmt, un welchem 8 IM Stolpatente vorkommt. Im
Stolpatente 7 kundgemacht mit Circular-Verordnung der

Landeshauptmannſchaft mn Oeſterreich ob der Enns 4d0
31 Jänner 1783, El 8 Unter „Fünftens“ alſo „Die
armen Leute, die außer einer geringen häuslichen Einrichtung
Ni verlaſſen, und deren Mittelloſigkeit durch elrn obrigkeitliches
Zeugniß oder durch den Richter de  — Ortes beſtätigt ir ſind
aus chriſtlicher lebe und Barmherzigkeit ohne alle Taxe oder
Stolgebühr umſonſt zu begraben.“ Alſo olchen arteien, für
deren Leicheeinſegnung keine Stolgebühr verlangt werden dürfte,
ſind dieſe „Familien-Auskünfte“ Unentgeltlich auszuſtellen.
Arme Im Sinne des 8 8 Regierungs -Circulars

September 1840, alſo Perſonen, die kein höheres
Einkommen haben, Als der gemeine, ortsübliche Taglohn beträgt,
in Im vorcitierten Miniſterial-Erlaſſe vom 24 A  ùU  Uli
ſicherlich nicht gemeint; denn da Regierungs -Circular vom
ahre 1840 hat olche Arme Im Auge, welchen im ericht⸗
en Streitverfahren die Befreiung von den Stempel⸗ Gericht  O·
und Vertretungskoſten zuzugeſtehen iſt Dieſe letztgenannten Koſten
ſind 10 viel höhere als die winzige, ſtolpatentmäßige ebühr für
einen Matrikenſchein.
( einfache Taglöhner erhält Im gerichtlichen Streitver

fahren die Befreiung den Stempel— Gebühren; ommt EL
aber etwa einen Taufſchein zum Heirathen, o hat EL die
Stempel und de jure auch die Schreibgebühr 3u entrichten;
OImm eNrW um „Familien-Auskünfte“, ˙ hat auch 3u zahlen.

Wieviel darf man dafür begehren? „Nur die infache
für die Ausſtellung eines Matrikenſcheines zuläſſig
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Gebühr“, ſagt der oftgenannte Miniſterial⸗Erlaß. Das iſt nun

nach den Iu den verſchiedenen Kronländern (mitunter auch
Diöceſen) 3u Recht beſtehenden Gewohnheiten verſchieden. Wir
In Oberöſterreich können nach unſerem Stolpatente von nicht
Armen und Bürgerſtande für einen olchen Auskünfte⸗
Bogen 52 ½ kr von höheren Ständen aber kr abver—
verlangen; bei „Umfaſſenderen“ Arbeiten dieſer Art aber önnte
man höchſtens einheben. ehr al 2 darf nirgends
und In keinem Falle gefordert werden.

Wa aber dann, enn, wie eS dann mitunter geſchieht, die
Partei den ereits vollſtändig ausgefüllten Bogen Uur zur
Unterſchrift vorlegt? ſt eine ſehr dankenswerthe Höflichkeit;
aber der Matrikenführer hat doch die ühe, durch Nachſuchen
In den Büchern ſich Über die Richtigkeit der eingeſetzten Daten

vergewiſſern und Urch ſeine Unterſchri das Document giltig
5 machen, hat aher auch das Recht, die betreffende Gebühr
3u verlangen.

Linz Ferd Stöckl, Pfarrproviſor.
Ueber das — —TTff

Meßſtipendium.) Der Prieſter Albinus

hat an Einem Tage ſe Brautpaare 3u copuliren, von denen
enn jede für die Brautmeſſe das übliche Stipendium erlegt hat
Darf der Copulant auf die probable Meinung hin, daß die
Frucht des Opfer  8 ſich nicht verringert, auch dieſelbe
ehreren applicirt wird, ich mit der Perſolvirung einer einzigen
hl Meſſe begnügen und dafür alle ſechs Stipendien behalten?

Der Fall gehört gewiß ni 3¹ den Seltenheiten! auch iſt
6S leicht begreiflich, daß ern chriſtliches Brautpaar wünſ VV
möge an dem für das Leben entſcheidenden Tage da
hl gopfer für dasſelbe dargebracht werden. 25 wichtiger
iſt S für einen Prieſter, die für die Application de Meß
opferS  5 geltenden Regeln ſich gegenwärtig 3U halten.

Es iſt ſicher, daß der objective Er de Meßopfers
enn unendlicher iſt und zwar wegen der 1268 Oblata und des
principalis 0ferens. Die ſubjective Zuwendung der Früchte des
ſelben iſt jedoch nich unbeſchränkt, ſondern beſchränkt, weil der
Menſch eines ruétus oder fféecétus jiufinitus nicht ahi iſt
V  ndeß wird nach der Meinung I5.N recentioribus H0die ConmU-

Mssime recepta“ (ſagt der Alphonſus, theol II 312
die nicht geringer, enn ſie auf Mehrere vertheilt wird
Dem gegenüber iſt * aber auch gewiß, daß die II niemals
geſtattet, für eine einzige Meſſe mehr al Ein


